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Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Fragen,

I . ,,Wie erklärt die Bundesregierung Forderungen der BVVG Bodenverwertungs- und
-verwaltungs GmbH an Agrarbetriebe der neuen Länder - so in Brandenburg - be-

stehende Preise für die Pacht von Ackerflächen von gegenwärtig 123 Euro je Hektar auf

mehr als 270 Euroje Hektar heraufzusetzen und damit mehr als verdoppeln zu wollen?"

Wie haben sich die erzielten Pacht- und Verkaufspreise der BWG Bodenverwertungs-
und -verwaltungs GmbH für landwirtschaftliche Flächen (pro Hektar, bitte differenziert
nach Acker und Grünland angeben) seit dem Jahr 2000 entwickelt und gibt es konkrete

Pläne, diese Preise, möglicherweise regional differenziert, in diesem und in den

kommenden Jahren weiter anzuheben?",

beantworte ich wie folet:

l. Derartige Einzelfälle konnten in der Kürze der Zeit innerhalb der Kategorie bestehender

langfristiger Pachtverträge nicht identifiziert werden. Die BVVG Bodenverwertungs-

und -verwaltungs GmbH kann bei diesen Pachtverträgen jeweils nach drei Jahren eine

Einigung mit dem Pächter über die Anpassung des Pachtzinses an das aktuelle Markt-

niveau anstreben. Bei Nichteinigung können beide Parteien eine gerichtliche Ent-

scheiduns über die ansemessene Pachtzinshöhe herbeiführen.
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Bei Neuabschluss von Pachtverträgen werden entsprechend der derzeitigen Marktent-

wicklung marktgerechte Pachten vereinbart. Dies gilt auch, wenn der neue Pachtvertrag

mit dem bisherigen Bewirtschafter insbesondere nach einer Ausschreibung oder den Pri-

vatisierungsgrundsätzen abgeschlossen wird. Dies ist erforderlich, um die gemeinschafts-

rechtlich gebotenen Erfordernisse des Beihilfenrechts sowie des nationalen Haushalts-

rechts einhalten zu können.

2. Die Pacht- und Verkaufspreise der BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

für landwirtschaftliche Flächen haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt

(wobei die gewünschte Differenzierung nach Acker- und Grünland mangels statistischer

Erfassune nicht möelich ist):

Pachtpreise (Durchschnitt aus bestehenden Verträgen und Neuverpachtungen)

Jahr €lhalJahr

2000 94

2001 97

2002 100

2003 104

2004 106

2005 110

2006 118

2007 t27

Verkaufspreise bei Verkehrswertverkäufen (2000 bis 2003 einschließlich teilweise

mitverkaufter Gebäude) :

Jahr €lha

2000 4.9t3

2001 4.665

2002 4.514

2003 3.704

2004 4.t42

2005 4.273

2006 4.436

2007 5.429

Die vom Markt ausgehende

vergaben zu berücksichtigen,

Preisentwicklung bei Ausschreibungen ist auch bei Direkt-

um die Gewährung unerlaubter Beihilfen zu vermeiden.



zur Preissteigerung außerhalb von Markteinflüssen sind nicht beabsichtigt.


